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unb Vohrbiegeapparat, äBafferwage, Attigatorfchlüffel,
Vlifeangen, Vrennerjangen, SBaffereimer, Veifjpnge,
Qeuerpttgen ; fobann eine ^etbfchmiebe, tninbeftenS eine
VJerfbanE rait Vot)r= unb ©tangenfdjraubftod, fowie ein
Arbeitsgeräte (^Sionier) ; ferner KleinigEeiten, wie Delfan*
nen, |)o(gbu^rer zc. zc.

Vei gang großen äRontagen füljrt man audj ©iebe=

rohrbid)tmafchinen unb Uniûerfalfïanfchenwalgett in ber

erforberlidjen ©rüffe bei ficff, aufjerbent eine fahrbare
autogene ©djweijp unb ©chneibantage.

SBir erfetjen auê obigem, welche umfangreiche SßerE»

gettge gu einer richtigen Montage gehören unb welcher
SBert heute in ben SSerfgettgen unb äöerfgeugmafdjinen
ftedt, brauche ich *uol)t fuum nommais gu bemerfen.
©S ift beShalb bon grofjer 2Bid)tigfeit, bah eine Deigung2=
firma äufjerft barauf fieht, bah ihre SKonteure bag

Sôerfgeitg fdjonenb behanbeln.
Sie michtigfte Arbeit für ben ^ei^unggmonteur bei

eilter Anlage bilbet, neben ber grüttblid}ften Drientie=
rung über bie gange Anlage big in bie Eteinfte SRuffe
hinein, bag @etoinbfd)neiben unb bag Voljrbiegen.

Deute hui nmn ja auch ©ewinbefdjneibmafchinen
für §anb= unb Kraftbetrieb, ebenfo Vohrbiegeapparate.
Sie ©eroinbefdjneibroafthinen fommen tjauptfächtid) in
ben $entrall)eigungäfabriEen gttr AuffteKung, gut Qabri=
fation bon Âippei, Suppelnippel, Sanggewinbe zc.

lieber bie weiteren VJerEgeuge unb ÜRafdjinett tu
ber feutrai heijunggbrandje tonnen wir fjier nicht be=

richten, ba wir mir über bie URontagewerEgeuge fprcäjen
wollten.

Uerbandswmii.
©efcpftSftelle für gentemnüfcigen Sßoljnunflgüau.

Ser ©chmeigerifche Verbanb pr Qörberttng beS

gemeinnützigen SBohnunggbaueg teilt mit: Qu
ben ArbeitSaugfcfjuh beS VerbanbeS ift neu eingetreten
ber VunbeSratSbelegierte £>err fRationalrat Qngenieitr
Q. fRothpIeh, SDireïtor beg eibgettöffifchen AinteS für
ArbeitSlofenfürforge. Quttt Qcntralfefretär beS Verbanbeg
würbe an ©teile beS prücfgetretenen Sr. Qngenieur £)•

VJeber gewählt $Red)tSanwatt K. 2Bäd)ter, Qürid), biS=

her Sireftor beg jürcfjerifctjen SebenSmittel* uttb Arbeitg*
lofenfürforgeamteg. Ser Qentralfefretär oerwaltet bie

@efd)äftgftelte beg Verbanbeg in Qürid). Atg tecfjnifche
Konfidenten ber ®efd)äftgftelle flehen fid) gur Verfügung :

Ard)iteft £>erter, ©tabtbaumeifter, Qürid) ; 3lrd)iteft ©berie,

Abjunft beg ©tabtbaunteifterS, Qitrid); Qngenieur Sier,
Vorftelpr beg fpeiptttteg ber ©tabt Qürich; Qttgenieur
Qttrrer, Qnfpeftor beg ©efunbheitSamteg unb ber Qeuer=

polijei ber ©tabt Qürid). Sie Vureau;c ber ®efcf)äftS=
ftelle befinben fid) nunmehr im Verwaltungggebäube
Qlöfjergaffe 15, Qitricb 1. Sie ®efd)äftgftelle beforgt
neben ber SBafjrung ber allgemeinen VerbanbSintereffen
bie technifche, irzirtfcjjaftliche unb juriftifcf)e Beratung ber
Verbanbgntitglieber (Kantone, ©täbte unb ©etneinben,
©enoffenfcfjaften, inbuftrietle unb faufmännifche Qirnten,
Vrioate) hinficl)ttich beg gemeinnützigen 2BohnungSbaueg.

Sie ©et'tion Qüricf) beg Verbanbeg oeranftaltet oom
2. Dftober big 7. Vooember 1920 int ©emerbemufeuttt
oon Qürid) eine Slugftellung über „Sauftoffe unb ®au=
weifen".

Qiir bte Freiheit be§ Dunbclg ttnö beè ©ewerbeè
würbe nont fchweijerifchen S)etaittiftentag folgenbe
fRefolution angenommen: 5)er fd)weijetifche ®etait=
liftentag oont 19. September 1920 in Saufanne, in @r=

wägung: 1. ®afj Eingriffe beg ©taateg in unfer 2Birt=
fdjaftgieben währenb ber Krieggjeit für bie ©rmöglidjuttg
einer gebeihli^en wirtfehafttidjen Sätigt'eit unfereg SSolfeg

beffen ©rnährung angezeigt waren. 2. SDafj für bie

Überwittbung ber fontmenben luittfchaftlicfjen @d)wierig=
feiten ber gute Sßilte uttb bie SRitarbeit aller
auf bem, bürgerlichen 93obett ftehenbett Sßolfgteile not=

wenbig ift, uttb 3. bah öiefer gute SBitle nur bann mit
33eftimmtheit oorauggefetjt werben fann, wenn alle nidjt
abfolut notwenbigen Geingriffe beg ©taateg in bie freie
SSBirtfdjaft unb ittgbefonbere ber Slugbau ber ftaat=
liehen unb foinntunalen betriebe oott 23ebarfgartifeln in
ber Qotge unterbleiben, befchlieht : @g fei geftüht hi«^"f
ben 93unbegbehörben bie Aufhebung ber nicht abfolut
notwenbigen Krieggntahttahmen jtt oerlangen unb pm
©dhutje beg ^ßrioateigentumg unb ber wirtfchaft=-
lieh felbftänbigen SSolfgfreife eine gern ein fame 2lt'tion
allen mittelftänbifdien ©ruppen anpftreben.

HrbeiterbeveflUHgen.
Sag ©djieöggeridjt für Dag fdjwcipr. ©djretner*

gewerfie f>at in ber Angelegenheit beg Sohnfonflifteg
^mifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern in Anbetracht
ber Satfache, bah h^ute ein ©efamtarbeitgoertrag oom
23. September 1919, gültig big September 1921, p
9îed)t befteht unb infolgebeffen einjig unb allein bie feit
SSertraggabfchluh bejieljunggweife feit ber legten Sotjit«
erhöhung im SRoitat April 1920 eingetretene 23erteue»

rung ber Sebenghaltung für eine Sohnerhöhung mah'-
gebenb fein fann, unb im Semufjtfein, bah h^ute eine

gewiffe Verteuerung eingetreten ift unb in nädf)fter Qeit
Qeit noch p erwarten ift, für bag ganje Vertragggebiet
eine Sohnerhöhung oon 8 IRp. pro Stunbe aug
gefpro^en. Siefe ©rhöhung foil am 25. Qftober in
Kraft treten.

Utrkcbr$we$en.
©(hwetjer 9Rufternteffe in 93afel. ®er fRegierungg--

rat hat heute auf ben Vericht ber regierunggrätlichen
Selegation im Drganifationgfomitee ber Sdjweipr SRufter^
meffe ben ©rohratgbefdjluh oont 26. Qebntar 1920 über
bie Drganifation ber Schweiber SRuftermeffe auf 1. Oft.
1920 in Kraft erflärt. @r ernannte ferner bie Vertreter
beg Kantottg in ben Organen ber p grünbenben 9Rttfier=
meffe=©enoffenfe^aft unb wählte put fßräfibenten
beg Verwattunggrateg Vegierunggrat Sr. A emitter,
higher ^räfibent beg Drganifationgfomiteeg. Vieil ere

SRitglieber beg Verwaltunggrateg fittb bie fRegierungg'
räte A. Vrettner unb Sr. Käufer, Arc|iteft V. ©atini,
Kaufmann @. Vîûrt) Sietfchp, Kantonalbanfpräfibent
2B. Sänger unb ©emerbehtjpeftor Sr. SB. Strub. Sem
Vorftanb gehören an SRegierunggrat 2lentmer alg ^prä'
fibent, ferner Slrchiteft ©aliui uttb Kaufmann @. 9Rürp.
Ser Q3räfibent beg Verwaltunggrateg tottrbe pr @iw
bentfung unb Seituttg ber fonftituierenben ©etteraloer--
fanttnlung ber ©enoffetifchaft, bie noch Saufe biefeg
ÏÏRonateg ftattfinben bürfte, ermächtigt. Sen bisherigen
SRitgliebem beg Drganifationgfomiteeg, bag nunmehr
aufgelöft ift, würbe ber oerbiettte Sanf für bie geletfteten
Sienfte auggefprochen.

Sihweijcrifche SRuftermcffe 1921. Sie tiächftjährige
Schweiprif^e SRuftermeffe finbet in Vafel oom 16. big
26. April 1921 ftatt.

Vritifdje D<m&elgïitmmer in ber ©djroeij. Qm
Verlaufe beg Dritten „©eneral SReeting" ber Vritifdjeu
Danbelgfatititter in ber S^weij tourbe befdjloffett, um
oerjüglich bitg Qentratbureau ber Kammer itt Vafel
p eröffnen unb einen flättbigett ©eneralfefretär p er-
ttentten. Sie Slborbnuttg ber Kammer • (©apil, ©tip*
worth uttb ©ameron) erftattete einen Vcpjcht über it;fe,
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und Rohrbiegeapparat, Wasserwage, Alligatorschlüssel,
Blitzzangen, Brennerzangen, Wassereimer, Beißzange,
Feuerzangen; sodann eine Feldschmiede, mindestens eine
Werkbank mit Rohr- und Stangenschraubstock, sowie ein
Arbeitsgeräte (Pionier) ; ferner Kleinigkeiten, wie Oelkan-
nen, Holzbohrer:c. w.

Bei ganz großen Montagen führt man auch Siede-
rohrdichtmaschinen und Universalflanschenwalzen in der
erforderlichen Große bei sich, außerdem eine fahrbare
autogene Schweiß- und Schneidanlage.

Wir ersehen aus obigem, welche umfangreiche Werk-
zeuge zu einer richtigen Montage gehören und welcher
Wert heute in den Werkzeugen und Werkzeugmaschinen
steckt, brauche ich wohl kaum nochmals zu bemerken.
Es ist deshalb von großer Wichtigkeit, daß eine Heizungs-
firma äußerst darauf sieht, daß ihre Monteure das
Werkzeug schonend behandeln.

Die wichtigste Arbeit für den Heizungsmonteur bei
einer Anlage bildet, neben der gründlichsten Orientie-
rung über die ganze Anlage bis in die kleinste Muffe
hinein, das Gewindschneiden und das Rohrbiegen.

Heute hat man ja auch Gewindeschneidmaschinen
für Hand- und Kraftbetrieb, ebenso Rohrbiegeapparate.
Die Gewindeschneidmaschinen kommen hauptsächlich in
den Zentralheizungsfabriken zur Aufstellung, zur Fabri-
kation von Nippel, Doppelnippel, Langgewinde w.

Ueber die weiteren Werkzeuge und Maschinen in
der Zentralheizungsbranche können wir hier nicht be-

richten, da wir nur über die Montagewerkzeuge sprechen
wollten.

vekdanawtte».
Geschäftsstelle für gemeinnützigen Wohnungsbau.

Der Schweizerische Verband zur Förderung des

gemeinnützigen Wohnungsbaues teilt mit: In
den Arbeitsausschuß des Verbandes ist neu eingetreten
der Bundesratsdelegierte Herr Nationalrat Ingenieur
F. Rothpletz, Direktor des eidgenössischen Amtes für
Arbeitslosenfürsorge. Zum Zentralsekretär des Verbandes
wurde an Stelle des zurückgetretenen Dr. Ingenieur H.
Weber gewählt Rechtsanwalt K. Wächter, Zürich, bis-
her Direktor des zürcherischen Lebensmittel- und Arbeits-
losenfürsorgeamtes. Der Zentralsekretär verwaltet die

Geschäftsstelle des Verbandes in Zürich. Als technische

Konsulenten der Geschäftsstelle stellen sich zur Verfügung:
Architekt Herter, Stadtbaumeister, Zürich; Architekt Eberle,
Adjunkt des Stadtbaumeisters, Zürich; Ingenieur Lier,
Vorsteher des Heizamtes der Stadt Zürich; Ingenieur
Furrer, Inspektor des Gesundheitsamtes und der Feuer-
Polizei der Stadt Zürich. Die Bureaux der Geschäfts-
stelle befinden sich nunmehr im Verwaltungsgebäude
Flößergasse 15, Zürich 1. Die Geschäftsstelle besorgt
neben der Wahrung der allgemeinen Verbandsinteressen
die technische, wirtschaftliche und juristische Beratung der
Verbandsmitglieder (Kantone, Städte und Gemeinden,
Genossenschaften, industrielle und kaufmännische Firmen,
Private) hinsichtlich des gemeinnützigen Wohnungsbaues.

Die Sektion Zürich des Verbandes veranstaltet vom
2. Oktober bis 7. November 1920 im Gewerbemuseum
von Zürich eine Ausstellung über „Baustoffe und Bau-
weisen".

Für die Freiheit des Handels «nd des Gewerbes
wurde vom schweizerischen Detaillistentag folgende
Resolution angenommen: Der schweizerische Detail-
listening vom 19. September 1920 in Lausanne, in Er-
wägung: 1- Daß Eingriffe des Staates in unser Wirt-
schaftsleben während der Kriegszeit für die Ermöglichung
einer gedeihlichen wirtschaftlichen Tätigkeit unseres Volkes
und dessen Ernährung angezeigt waren. 2. Daß stir die

Überwindung der kommenden wirtschaftlichen Schwierig-
keiten der gute Wille und die Mitarbeit aller
auf dem. bürgerlichen Boden stehenden Volksteile not-
wendig ist, und 3. daß dieser gute Wille nur dann mit
Bestimmtheit vorausgesetzt werden kann, wenn alle nicht
absolut notwendigen Eingriffe des Staates in die freie
Wirtschaft und insbesondere der Ausbau der staat-
lichen und kommunalen Betriebe von Bedarfsartikeln in
der Folge unterbleiben, beschließt: Es sei gestützt hierauf
den Bundesbehörden die Aufhebung der nicht absolut
notwendigen Kriegsmaßnahmen zu verlangen und zum
Schutze des Privateigentums und der wirtschaft-
lich selbständigen Volkskreise eine gemeinsame Aktion
allen mittelständischen Gruppen anzustreben.

Hlbeilerbemglmge«.
Das Schiedsgericht für das schweizer. Schreiner-

gewerbe hat in der Angelegenheit des Lohnkonfliktes
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Anbetracht
der Tatsache, daß heute ein Gesamtarbeitsvertrag vom
23. September 1919, gültig bis September 1921, zu
Recht besteht und infolgedessen einzig und allein die seit

Vertragsabschluß beziehungsweise seit der letzten Lohn-
erhöhung im Monat April 1920 eingetretene Verteue-

rung der Lebenshaltung für eine Lohnerhöhung maß-
gebend sein kann, und im Bewußtsein, daß heute eine

gewisse Verteuerung eingetreten ist und in nächster Zeit
Zeit noch zu erwarten ist, für das ganze Vertragsgebiet
eine Lohnerhöhung von 8 Rp. pro Stunde aus-
gesprochen. Diese Erhöhung soll am 25. Oktober in
Kraft treten.

vîrlâweîîn.
Schweizer Mustermesse in Basel. Der Negierungs-

rat hat heute auf den Bericht der regierungsrätlichen
Delegation im Organisationskomitee der Schweizer Muster-
messe den Großratsbeschluß vom 26. Februar 1920 über
die Organisation der Schweizer Mustermesse auf 1. Okt.
1920 in Kraft erklärt. Er ernannte ferner die Vertreter
des Kantons in den Organen der zu gründenden Muster-
messe-Genossenschaft und wählte zum Präsidenten
des Verwaltungsrates Regierungsrat Dr. A ein mer,
bisher Präsident des Organisationskomitees. Weitere
Mitglieder des Verwaltungsrates sind die Negierungs-
räte A. Brenner und Dr. Hauser, Architekt R. Calini,
Kaufmann E. Müry-Dietschy, Kantonalbankprüsident
W. Sänger und Gewerbeinspektor Dr. W. Strub. Dem
Vorstand gehören an Regierungsrat Aeinmer als Prä-
sident, ferner Architekt Calini und Kaufmann E. Mürp.
Der Präsident des Verwaltungsrates wurde zur Ein-
berufung und Leitung der konstituierenden Generalver-
sammlung der Genossenschaft, die noch im Laufe dieses
Monates stattfinden dürfte, ermächtigt. Den bisherigen
Mitgliedern des Organisationskomitees, das nunmehr
aufgelöst ist, wurde der verdiente Dank für die geleisteten
Dienste ausgesprochen.

Schweizerische Mustermesse 1921. Die nächstjährige
Schweizerische Mustermesse findet in Basel vom 16. bis
26. April 1921 statt.

Britische Handelskammer in der Schweiz. Im
Verlaufe des dritten „General Meeting" der Britischen
Handelskammer in der Schweiz wurde beschlossen, un-
verzüglich das Zentralbureau der Kammer in Basel
zu eröffnen und einen ständigen Generalsekretär zu er-
nennen. Die Abordnung der Kammer (Cahil, Skip-
worth und Cameron) erstattete einen Bexicht über ihre,
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